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Genehmigungsverfahren gemäß §§ 4 und 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) einschließlich einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 7 Abs. 3 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
Errichtung von 3 WEA in Nidda-Ulfa 
 

Die vorgelegten Unterlagen sind für die Erstellung der regionalplanerischen Stellungnahme aus-

reichend. 

Die ABO Wind AG plant die Errichtung von drei Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon 

E160 EP 5 6.0 MW mit einer Nennleistung von je 5.500 kW, einer Nabenhöhe von 166,7 m, ei-

ner Gesamthöhe von 247 m und einem Rotordurchmesser von 160 m in der Gemarkung Ulfa 

der Stadt Nidda. 

Der Sachliche Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 2019 ist mit der Veröffentlichung im 

Staatsanzeiger Nr. 14 vom 30. März 2020 und die 1. Änderung des TPEE 2019 mit der Veröf-

fentlichung im Staatsanzeiger Nr. 9 vom 28. Februar 2022 wirksam geworden. Im TPEE 2019 

sind Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie auf der Grundlage eines schlüssigen Plan-

konzeptes festgelegt worden. Außerhalb dieser Vorranggebiete ist die Windenergienutzung 

ausgeschlossen. Das bedeutet, die Windenergienutzung findet nur innerhalb der festgelegten 

Vorranggebiete statt. Das Land Hessen hat sich zum Ziel gesetzt in den Regionalplänen ca. 

2 % der Landesfläche für die Windenergienutzung zur Verfügung zu stellen. Dieser Wert wird 

mit den drei geltenden Teilregionalplänen in Hessen mit 1,9 % nur knapp erreicht. Somit sind 

die festgelegten Vorranggebiete bestmöglich für die Windenergienutzung auszunutzen. Die Prü-

fung der Antragsunterlagen hat ergeben, dass die geplanten WEA innerhalb des Vorrangge-

biets zur Nutzung der Windenergie 2-911 des TPEE 2019 liegen. Dabei befinden sich die 

Standorte der WEA 2 und WEA 3 im Randbereich des VRG 2-911. Im geltenden RPS/RegFNP 

2010 sind die geplanten Standorte der WEA als Vorranggebiet für Landwirtschaft ausgewiesen. 

WEA 1: Gegen den Standort der geplanten WEA 1 bestehen aus Sicht der Regionalplanung 

keine Bedenken. 

WEA 2: Die Abgrenzung des VRG 2-911 ist auf der östlichen Seite durch die durchschnittliche 

Windgeschwindigkeit < 5,75 m/s in 140 m Höhe gemäß TÜV-Süd Gutachten für das Land Hes-

sen begründet. Im TÜV-Süd-Gutachten wurde das Windpotenzial für Berechnungspunkte mit 

einer Auflösung von 100 m x 100 m ermittelt. Aufgrund des regionalplanerischen Maßstabs von 
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1 : 100.000, der offenen Schraffur der VRG und der Ermittlung des Windpotenzials für Berech-

nungspunkte von der Größe von 100 m x 100 m bestehen gegen den geplanten Standort der 

WEA 2 aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken.  

WEA 3: Die Abgrenzung des VRG 2-911 in Nidda-Ulfa ist auf der westlichen Seite durch die 

FFH-Prognose für den Entwurf des TPEE 2019 begründet. Die Abgrenzung ist aufgrund des 

Maßstabs des Regionalplans von 1 : 100.000 und der offenen Schraffur der VRG nicht parzel-

lenscharf. Laut vorgelegter Planunterlagen würde eine Verschiebung des Standortes der WEA 

3 in Richtung Osten „nicht zu einer schwächeren Betroffenheit des Rotmilans als Erhaltungsziel 

des Vogelschutzgebietes“ und den Belangen des Artenschutzes führen. Aus Sicht der Regio-

nalplanung bestehen gegen den geplanten Standort der WEA 3 im westlichen Randbereich des 

VRG 2-911 keine Bedenken, wenn die Prüfung der FFH-Verträglichkeit durch die Obere Natur-

schutzbehörde bestätigt wird.  

Gemäß Ziel Z3.3-7 des TPEE ist der Bau von Windenergieanlagen nur in flächensparender, die 

Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzender Weise zulässig. Innerhalb von fest-

gelegten Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie sind für die Errichtung von Windener-

gieanlagen daher die Standorte zu wählen, die den geringsten Flächenverbrauch erwarten las-

sen und durch welche die im jeweiligen Vorranggebiet zur Verfügung stehende Fläche 

möglichst effizient ausgenutzt wird. 

Im Aufstellungsverfahren des TPEE 2019 sowie seiner 1. Änderung wurden für die Genehmi-

gungsebene Hinweise auf Bodendenkmäler, Trinkwasserschutzgebiete sowie Flächen mit ei-

nem hohen (4) und / oder sehr hohen Erfüllungsgrad (5) der Bodenfunktion mitgeteilt. Ich bitte 

um Beachtung der Stellungnahmen der jeweiligen Fachbehörden. 

Aus Sicht der Regionalplanung werden keine Einwände gegen das Vorhaben erhoben. Neben-

bestimmungen sind nicht erforderlich. 

 

Im Auftrag 
 
 
gez. Angelika Buschkühl-Lindermann 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 


